
Bitte beachten beim eintragen des Hüttendienst!

Vielen Dank für euer Verständnis

Euer Obmann / Hüttenobmann

Aus hygienischen Gründen ist ab der 

nächsten Schisaison 2019/2020 ein 

generelles Hundeverbot in der Schihütte.
Hygieneverordnung VO (EU) 852/2004 Kapitel IX 

„Vorschriften für Lebensmittel“

Dass Haustiere keinen Zugang zur Räumen 

haben, in denen Lebensmittel zubereitet, 

behandelt oder gelagert werden!

Dies wurde am 07.02.2019 vom 

Hauptausschuss so beschlossen.


